
Stadt Quedlinburg
mit den Ortschaften

Bad Suderode, Gernrode und Rieder

Der Oberbürgermeister
SuolOuedlnourc - Pr I4 29 -06,72 Ouedl'^b-i

Piratenpartei Deutschland
Landesverband Sachsen-Anhalt

Postfach 110145

06015 Halle

Gdnhägenhaus, Markt 2
2 3 Sl€ ßenve rkeh/So ddem Lizung

Mo 9:00 13:00
Di 9:00- 13i00
Mi geschlossen
Do 9:00- 16:00
Fr 9:00 13i00
oder näch vereinbärung

T€leta: 03946 9059$30
E-Mail: kalrinhamel@quedlinburc.de'

03946 905-630. Frau Hamel
lhr Zelchen, lhß N.chnch rcm Unser Zeichen, !n*B Nachncft vom

Erlaubnis zur Nutzung einer dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Fläche über den
Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzungserlaubnis)
hier: lhrAntrag vom 21. Februar 201 1

Sehr geehrter Herr Krüger,

auigrund lhres o. g. Antrages erteile ich gemäß S I Absatz 2 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG)
i. V. m. S 18 Absatz 1 des Straßengesetzes für das Land Sachsen - Anhalt (StrG LSA) -in den jeweils
geltenden Fassungen- i. V. m. den SS 1 und 3 der Satzung der Stadt Quedlinburg über die Sonder-
nutzung in den Ortsdurchfahrten und in Gemeindestraßen (Sondernutzungssatzung) vom 07.03.1995,
rechtskräftig seit '15.03.95 und der Satzung über die Erlaubnisse an Gemeindestraßen und Ortsdurch-
fahrten (Sondernutzungssatzung) vom 26.06.2006, rechtskräftig seit 0'1.08.2006, im Gebiet der Ver-
waltungsgemeinschaft Gernrode/Harz, auf jederzeitigen Widerruf die

Erlaubnis zur Plakatierung
im Stadtgebiet von Quedlinburg

(einschließlich der Ortsteile Morgenrot, Münchenhol Gersdorler Burg, Quarmbeck, Bad Suderode,
Rieder und Gernrode)

anlässlich der Landtagswahl am 20.O3.2011.

Diese Erlaubnis ist gültig für die Zejt vom 22.O2.2O1 1 bis zum 27.03.201 1 und ergeht unter dem
Vorbehalt der nachträglichen Anderung oder Ergänzung einer Auflage.

Allqemeine Auflaoen :
. Alle aus der Erlaubnis resultierenden Haftpflichtschäden hat der Erlaubnisnehmer zu aagen!
. Die Plakatwerbung ist unzulässig im Bereich von Kreuzungen, Einmündungen, vor Bahnüber-

gängen und am Innenrand von Kuryen sowie im unmittelbaren Bereich von Kreisverkehrsplätzen.
. Die Plakate dürfen nach Ort und Art der Anbringung sowie nach Form und Farbe nicht zu

Verwechslungen mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen Anlass geben oder deren
Wirkung beeinträchtigen. Die Anbringung an l\,4asten der Verkehrszeichen und -eindchtungen ist
unzulässig.
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Eine stückzahl von drei übereinander angebrachten wahlplakaten an einem Lichtmast darf nicht

überschritten werden Dabei sind oie anöEöebenen Maße der Mindestabstände unbedingt einzu-

halten.
i"üiiä e"tu.,,gung un städtischen lvlasten darf nur nichtrostendes Material (z B kunststoffum-

mantelter Draht) verwendet weroen ule-Befestigungsmaterialien sind nach Ende der Sonder-

nutzung wieder vollständig zu entfemen
Das Autkleben von Wahlplakaten ooer das Anbringen von Aufklebern an Be"siandteile des

Straßenkörpers (2. B Brücken' ptertern' Stützmauäm)ist untersagt Ebentalls ist die Plakatierung

an Bäumen und Littaßsäulen in jeglicher Form untersagtl

ä""i"n.ra"rr"g d"" Fahrverklhis ist in jedem Fall zu vermeiden, F!ßgänger dürfen nicht

Iü"rtiääiö u.r,i"ä"'t *erden! Die werbepiakate sind über Geh- und Radwegen 50 cm vom

iäiriän"i""J in "in"r Höhe von 2,20 m Lnd über Fahrbahnen in einer Höhe von 4'50 m

;;;;;;iö.ö";;öesebenen Maße sind Mindestabstände zwischen oberkante Gehwes bzw'

Fahrbahn und Unterkante Werbeträger'
oiu tniormution"trager sind ständig in einem ordnungsgemäßen zustand zu erhalten

Sollten Informationstrager trr aean"tanJung Anlasjgäben'so sind sie umgehend zu beseitigen'

Die Plakate sjnd am leEten Tag der genehriigten Sondemutzungserlaubnis restlos zu beseitigen'

Besondere Auflaqen:
;-C O""dfi"b*S '"t die Plakatierung im Bereich der Altstadt' des Münzenberges sowre oes

Schlossberges untersagt (s. nnrage: kopie kartenauszug -Bereiche wurden gekennzeichnet)!

. öL iaauunis girt nicht für den Bahnhofsvorplatz von Quedlinburg

Hinweise:
1 Diese Sondernutzungseflauonls oeruhrt nicht im Einzelfall ordn-ungsbehördliche Untersa0ungs-

verfüounqen, die auf Verstöße gegen ruoÄ:en zußefialb des Straßenrechts beruhen insbesondere

;#:;;;; $;üdano" "iilät *"r.J"n *ie z B das verbreiten von Propasandamitteln oder das

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidrigerOrganisationen oder wenn in sonstiger Weise

Verstöße gegen die öffentliche Sicherheit oder ordnung vorllegen'

2. Die Plakatierung in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum beflndet' sowie unmittelbar vor

dem Zugang zu dem Gebäude ist verboten!

Sondernutzunqsoebühren:
. Eir,e Sondurnut ungsgebühr wird nicht erhoben'

Rechtsbehelf sbelehrunql
Geoen diesen Bescheld Konnen ble lnnerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben

#:üä;;"h tl";nrittti"n oaer trin-otlcn zur Niederschrift bei der stadt Quedlinburs' Der ober-

üürgermeisier, Markt 0'1, in 06484 ouedlinburg einzulegen

Mit freundlichen Grüßen
lm Aufrraq ,

HüM./4 AdAggiKoPie Kartenauszug
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